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I. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen 
Betätigung von Kommunen 
 

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den 
Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen 
Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.  
 
Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die 
Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend 
wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 
11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, 
unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung 
zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die 
Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).  
 
Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die 
Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der 
Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von 
Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen 
der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt 
werden kann (Nummer 3). 
 
Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 
Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde 
gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und 
kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, 
der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung 
dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die 
ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck 
vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend 
den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden. 
 
In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch 
für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen 
und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck 
nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde 
abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der 
Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und 
Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche 
Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche 
Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. 
 
Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen 
Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch 
privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den 
Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform 
des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges 
Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die 
Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt. 
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Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit 
ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die 
gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die 
Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll 
daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler 
Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, 
sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu 
begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur 
Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.  
 
Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich 
umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen 
unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die 
Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist. 
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II. Beteiligungsbericht 2020 
 

1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes 
 
Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem 
Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die 
Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher 
oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 
aufzustellen. 
 
Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am 
Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag 
jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.  
Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes 
Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 
 
Der Rat der Stadt Marienmünster hat am 07.09.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW 
entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht 
zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. 
Daher hat die Stadt Marienmünster gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen 
Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.  
 
Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende 
Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher 
und privatrechtlicher Form zu enthalten: 
 
1. die Beteiligungsverhältnisse,  
 
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche, 
 
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigen-
kapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie  
 
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der 
Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde. 
Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter 
Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Marienmünster 
hat am ………… den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen. 
 
 

2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes 
 
Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und 

mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-

rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Marienmünster. Er lenkt den Blick jährlich auf 

die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche 

der Stadt Marienmünster, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und 

Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen 

Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der 

Leistungsfähigkeit der Stadt Marienmünster durch die Abbildung der Daten der einzelnen 

Beteiligungen.  



9 
 

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen 

ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den 

dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich 

der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der 

Stadt Marienmünster durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet 

ist.  

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse 

der Aufbauorganisation der Stadt Marienmünster insgesamt durch die Mitglieder der 

Vertretungsgremien. 

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Marienmünster. Um diese Pflicht erfüllen zu 

können, müssen der Stadt Marienmünster die entsprechenden Informationen zur Verfügung 

stehen.  

Hierzu kann die Stadt Marienmünster unmittelbar von jedem verselbständigten 

Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des 

Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO 

NRW). 

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen im Regelfall auf den im Laufe des Jahres 

2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der 

Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.  
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III. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marienmünster 
 

3. Änderungen im Beteiligungsportfolio 

Zugänge 
Im Jahr 2020 wurde die Klärschlammverwertung OWL GmbH gegründet. Die Stadt 

Marienmünster ist zu 0,25 % beteiligt. Die Klärschlammverwertung OWL GmbH wird daher 

neu in den Beteiligungsbericht aufgenommen.  

Veränderung in Beteiligungsquoten 
Bei der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG verändert haben sich 

im Jahr 2020 die Beteiligungsquoten. Die Stadt Marienmünster ist neu mit 0,293 Prozent 

beteiligt. 

Abgänge 
Keine. 

 

4. Beteiligungsstruktur 
 
Die Stadt Marienmünster ist zum Stichtag 31.12.2020 an den nachstehend aufgeführten 
Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. 
 
 

Gesellschaft 
Grund- bzw. 

Stammkapital 
Anteil Stadt 

Marienmünster 
Beteiligungsart 

 EUR % EUR  
Eigenbetrieb 
Wasserwerk der Stadt 
Marienmünster 

527.000 100,00 527.000,00 unmittelbar 

Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung im 
Kreis Höxter 

 
1.534.250 

 
1,64 

 
25.161,00 

unmittelbar 

Volksbank Bad Driburg 
Brakel Steinheim eG 

  
 

160,00 
unmittelbar 

Bürgerenergie eG   1.000,00 unmittelbar 
Energie für den Kreis 
Höxter eG 

  1.000,00 unmittelbar 

d-NRW AöR 1.228.000  1.000,00 unmittelbar 
Westfalen-Weser 
Energie GmbH & 
Co.KG 

66.600.600 0,293 2.132.800,00 unmittelbar 

Klärschlammverwertung 
OWL GmbH 

50.000 0,25 125,00 unmittelbar 

ITEBO eG   1.000,00 unmittelbar 
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5. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 
 
Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt Marienmünster 
(in Tausend Euro). 
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IV. Einzeldarstellung 
 

6. Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Marienmünster 

6.1. Sitz der Gesellschaft 
 
Schulstraße 1, 37696 Marienmünster 
 

6.2. Gegenstand des Unternehmens 
 
Zweck des Eigenbetriebes sind gem. § 1 Abs. 2 der entsprechenden Betriebssatzung die 
Strom- und Wasserversorgung, die Erzeugung von Elektrizität, der Betrieb eines Hallenbades 
(inkl.  Blockheizkraftwerk), sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. 
 

6.3. Ziele der Beteiligung 
 
Übernahme der Aufgabenerledigung in den Bereichen Wasserversorgung, des 
Bäderbetriebes (inkl. BHKW) und der Elektrizitätsversorgung. 
 

6.4. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
 
Der Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Marienmünster soll die Versorgung mit Wasser, 
Elektrizität, sowie den Betrieb des Hallenbades sicherstellen. 
 

6.5. Stammkapital / Beteiligungsverhältnis  
 
Am Stammkapital von 527.000,00 Euro sind die Gesellschafter wie folgt beteiligt. 
 

Gesellschafter        Kapitalanteile Beteiligungsquote 

Stadt Marienmünster 527.000,00 € 100,00 % 

Stammkapital 527.000,00 € 100,00 % 
 
 

6.6. Wesentliche Beteiligungen des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster  
 
Der Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Marienmünster hält die Beteiligung an der Westfalen-
Weser Energie GmbH & Co. KG (siehe eigener Punkt). 
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6.7. Finanzdaten 

6.7.1.  Bilanz 

 
 
 

6.7.2.  Gewinn- und Verlustrechnung  

 
 
 

6.8. Wesentliche Leistungs- und Finanzbeziehungen 
 
Die Stadt Marienmünster übernimmt letztlich sämtliche durch die Geschäftstätigkeit des 
Eigenbetriebes verursachten Jahresergebnisse, da es sich um Sondervermögen handelt. 
Im Gegenzug übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgabenerledigung der Wasserversorgung, 
des Bäderbetriebes (inkl. BHKW) und der Elektrizitätsversorgung.  



14 
 

Die Stadt Marienmünster stellt hierfür die personellen und verwaltungstechnischen 
Ressourcen zur Verfügung. Diese Leistungen lässt sie sich in Form von 
Verwaltungskostenbeiträgen erstatten. 
 

6.9. Organe der Gesellschaft 
 

6.9.1.  Betriebsausschuss 
 
Die Kompetenzen des Betriebsausschusses regelt § 4 der Betriebssatzung. 
 

6.9.2.  Betriebsleitung 
 
Der Eigenbetrieb der Stadt Marienmünster hat einen Betriebsleiter. 
 
Betriebsleiter:     
bis 10/2022 Robert Klocke 
ab 11/2020 Josef Suermann   
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7.  Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH 
 

7.1. Sitz der Gesellschaft 
 

37671 Höxter, Corveyer Alle 7 
 
Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2012, eingetragen im Handelsregister in der Abteilung B unter 
Reg. Nr. 7039 beim Amtsgericht Paderborn.  
 

7.2. Gegenstand des Unternehmens  
 

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Höxter und seiner 
zugehörigen Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens. 
 

7.3. Ziele der Beteiligung 
 
Die Hauptaufgaben der Gesellschaft sind: 

- Beratung bestehender und neu anzusiedelnder Gewerbe- und Industriebetriebe in 
wirtschaftlichen Fragen, 

- Werbung für die Ansiedlung von Gewerbe-, Industrie- und Fremdenverkehrsbetrieben 
im Gebiet der Gesellschaft, 

- Unterstützung und Beratung der Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen 
Planung und 

- die Standortförderung auf dem Gesellschaftsgebiet (Erwerbsmöglichkeiten, 
Bildungswesen, Freizeit- und Erholungsförderung, Verkehrsplanung). 

 

7.4. Erfüllung des öffentlichen Zwecks  
 
Die Gesellschaft soll die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises Höxter und seiner 
angehörigen Gemeinden durch Förderung des Wirtschaftslebens verbessern. Vornehmlicher 
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe, 
der Industrieansiedlung, des Fremdenverkehrs und des Gedankens des Standort- und 
Regionalmarketings. 
 

7.5. Stammkapital / Beteiligungsverhältnis  
 
Am Stammkapital von 1.534.250,00 Euro sind die Gesellschafter wie folgt beteiligt. 
 

Gesellschafter        Kapitalanteile Beteiligungsquote 

Kreis Höxter 683.600,00 € 44,56% 

Stadt Bad Driburg 84.900,00 € 5,53% 

Stadt Beverungen 75.400,00 € 4,91% 

Stadt Borgentreich 46.600,00 € 3,04% 

Stadt Brakel 76.150,00 € 4,96% 

Stadt Höxter 162.750,00 € 10,61% 

Stadt Marienmünster 25.150,00 € 1,64% 

Stadt Nieheim 33.350,00 € 2,17% 

Stadt Steinheim 61.800,00 € 4,03% 

Stadt Warburg 111.550,00 € 7,27% 

Stadt Willebadessen 39.650,00 € 2,58% 

Sparkasse Höxter 49.950,00 € 3,26% 
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Vereinigte Volksbank eG 33.450,00 € 2,18% 

Verbund Volksbank OWL eG 49.950,00 € 3,26% 

Stammkapital 1.534.250,00 € 100,00% 
 

7.6. Wesentliche Beteiligungen der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis 
Höxter mbH 

 
Es sind keine Beteiligungen aufzuführen. 
 

7.7. Finanzdaten 
 

7.7.1.  Bilanz 
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7.7.2.  Gewinn- und Verlustrechnung 

 
 

7.8. Wesentliche Leistungs- und Finanzbeziehungen 
 
Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung erbringt die o.g. Dienstleistungen für ihre 
Gesellschafter. 
Die wesentlichen Finanzbeziehungen laufen über den Kreis Höxter, der wiederum durch die 
Kreisumlage gespeist wird. 
Die Gesellschafter Sparkasse Höxter und Verbund Volksbank OWL eG übernehmen pro Jahr 
maximal jeweils 12.800 € der Geschäftskosten, die Vereinigte Volksbank eG maximal 8.600 € 
(pauschalisierte Verlustübernahmen). Zusätzlich zu den zuvor genannten Zahlungen der 
Gesellschafter ist ein Geschäftsbudget inklusive Zusatzbudget durch den Kreistag des Kreises 
Höxter für die Laufzeit 2016 bis 2021 festgeschrieben worden. Das Zusatzbudget in Höhe von 
insgesamt 50.000 Euro wird für die Bereiche Standortmarketing und Klosterregion 
bereitgestellt.  
Für das Jahr 2019 beträgt das Budget insgesamt (inklusive Zusatzbudget) 762.000 Euro, 
wovon 760.900 Euro durch die Gesellschaft abgerufen wurden. In 2018 wurde ein Betrag in 
Höhe von 728.428,13 Euro (2017: 706.345,98 Euro) durch den Kreis Höxter zur Verfügung 
gestellt. 
Weiterhin wurden im Jahr 2019 Zuschüsse für diverse Projekte (77.121,52 Euro), die 
Cofinanzierung für das LEADER-Regionalmanagement (42.454,67 Euro) sowie die 
Tourismusumlage (13.620 Euro) an die Gesellschaft gezahlt. 
 

7.9. Organe der Gesellschaft 
 

7.9.1.  Gesellschafterversammlung  
 
Jeder Gesellschafter hat das Recht, je angefangene 10 Prozent Stammkapitalanteile einen 
Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden.  Diese Vertreter müssen Mitglieder 
der jeweiligen Vertretungskörperschaft oder Bedienstete des jeweiligen Gesellschafters sein. 
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Die Gesellschafterversammlung (19 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Kreis Höxter 5 
Städte des Kreises 11 
Sparkasse Höxter 1 
Vereinigte Volksbank eG 1  
Verbund Volksbank OWL eG 1 
 
 
Das Stimmenverhältnis stellt sich wie folgt dar: 
 
Kreis Höxter 12 
Stadt Höxter 2 
übrige Städte je 1 Stimme 9 
Sparkasse Höxter 1 
Vereinigte Volksbank eG 1  
Verbund Volksbank OWL eG 1 
 
Die Stimmen der einzelnen Gesellschafter können nur einheitlich abgegeben werden.  
 
Die Stadt Marienmünster wird in der Gesellschafterversammlung durch das das Mitglied des 
Rates der Stadt Marienmünster Elmar Stricker vertreten. Sein Stellvertreter ist das Mitglied 
des Rates Mathias Loges 
 

7.9.2.  Aufsichtsrat  
 
Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages aus 21 Mitgliedern. Der Kreis 
Höxter stellt acht Mitglieder, die Städte insgesamt 10 Mitglieder sowie die Sparkasse Höxter, 
die Vereinigte Volksbank eG und die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG jeweils ein 
Mitglied. Die Mitglieder des Kreises Höxter und der Städte haben jeweils eine Stimme, das 
Mitglied der Sparkasse Höxter, der Vereinigte Volksbank eG und der Verbund Volksbank OWL 
eG jeweils zwei Stimmen. 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
 
Bis 10/2020 Friedhelm Spieker, Landrat 
Ab 11/2020 Michael Stickeln, Landrat 
 
Die Stadt Marienmünster wird im Aufsichtsrat seit 11/2020 durch Bürgermeister Josef 
Suermann vertreten. 
 

7.9.3.  Geschäftsführung  
 
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. 
 
Geschäftsführer:   Michael Stolte 
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8. Vereinigte Volksbank eG 
 

8.1.  Sitz der Gesellschaft 
 
33034 Brakel 
 

8.2. Gegenstand des Unternehmens 
 
Die Vereinigte Volksbank eG fördert das Bankwesen im Gebiet ihrer Mitglieder. Diese sind mit 
einem oder mehreren Geschäftsanteilen an der Bank beteiligt und können an demokratischen 
Entscheidungsprozessen mitwirken. 
Als Genossenschaftsbank ist die Volksbank rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. Durch 
die Nähe zu den Menschen und zum Markt ist sie eng verbunden mit der Region. Ziel der 
Volksbank ist es, ihre Kunden und Mitglieder wirtschaftlich zu fördern. 
 

8.3. Öffentlicher Zweck  
 
Öffentlicher Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der 
Mitglieder. Die Mitgliedschaft können erwerben natürliche Personen, Personengesellschaften 
und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Die Volksbank setzt sich für 
einen starken, unabhängigen Mittelstand ein. Kleinere und mittlere Unternehmen werden 
kompetent und individuell beraten. 
 

8.4. Stammkapital / Beteiligungsverhältnis 
 
Die Stadt Marienmünster ist mit einem Anteil in Höhe von 160 Euro an der Vereinigten 
Volksbank eG beteiligt. Der Geschäftsanteilsschein wurde am 18. Juni 1991 von der 
Rechtsvorgängerin, der Spar- und Darlehnskasse Steinheim eG, ausgestellt. Die Eintragung 
der Mitgliedschaft erfolgte unter der Mitgliedsnummer 1165 5 beim Amtsgericht Brakel.  
 

8.5. Organe 
 
Organe der Genossenschaft sind: 
1. der Vorstand 
2. der Aufsichtsrat 
3. der Beirat 
4. die Vertreterversammlung 
 
Der erworbene Geschäftsanteil ist keine Beteiligung im Sinne von § 117 GO NW. Auf die 
aufwendige Darstellung der Finanzdaten wird an dieser Stelle aus diesem Grund verzichtet. 
Diese kann den öffentlich zugänglichen Geschäftsberichten der Bank entnommen werden. 
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9. Bürgerenergie eG 
 
Die Bürgerenergie eG wurde am 27.05.2009 zusammen mit der Volksbank Bad Driburg-
Brakel-Steinheim eG gegründet. 
 

9.1. Sitz der Gesellschaft 
 
33034 Brakel, Nieheimer Straße 14 
 

9.2. Gegenstand der Gesellschaft 
 
Die Bürgerenergie eG soll neben der zunächst geplanten Investition in Stromerzeugung aus 
Photovoltaik möglicherweise auch auf weiteren Feldern der dezentralen Energieerzeugung 
sowie der Beratung der Mitglieder in Energiefragen tätig werden. 
 

9.3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
 
Die Bürgerenergie eG nimmt in erster Linie klassische kommunalwirtschaftliche Aufgaben 
(Energieversorgung unter dem Aspekt des Umweltschutzes) wahr und leistet so einen Beitrag 
zur Grundversorgung der Bevölkerung. Unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge einerseits und 
der Aufrechterhaltung des öffentlichen Einflusses andererseits ist eine Beteiligung der Stadt 
Marienmünster an der Bürgerenergie eG geboten. 
 

9.4. Grundkapital / Beteiligungsverhältnisse 
 
Ein Geschäftsanteil beträgt 1.000 €. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit 10 Anteile zu zeichnen. 
Die Stadt Marienmünster ist mit einem Geschäftsanteil von 1.000 € an der Bürgerenergie eG 
beteiligt. Die Haftung jedes Mitgliedes ist auf die Höhe der Geschäftsanteile beschränkt. 
 

9.5. Finanzdaten 
 
Der Einfachheit halber wird auf die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen aus den 
Jahresabschlüssen verwiesen, welche dem Unternehmensregister unter 
www.unternehmensregister.de entnommen werden können. 
 
 

9.6. Organe der Gesellschaft 
 
Die eG ist eine juristische Person, die mit Eintragung in das Genossenschaftsregister eine 
eigene Rechtspersönlichkeit erlangt. Sie hat grundsätzlich drei Organe: Vorstand, Aufsichtsrat 
und Generalversammlung. Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates müssen selbst 
Mitglieder der Genossenschaft sein. 
Die Genossenschaft ist Mitglied in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, der im 
Interesse der Mitglieder regelmäßig die wirtschaftlichen Verhältnisse und die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie bei größeren Genossenschaften den 
Jahresabschluss prüft. 
 

9.6.1. Vorstand  
 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, die Mitglieder der Genossenschaft sein 
müssen. Vorstandsmitglieder können haupt- oder ehrenamtlich tätig sein. Zu den Aufgaben 
gehört die eigenverantwortliche Leitung der Genossenschaft durch Vertretung nach außen und 
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Geschäftsführung nach innen, wobei der Vorstand die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden hat.  
 
Der Vorstand besteht aus:  
 
Carsten Stolte 
Frederik Bräkling 
 

9.6.2. Aufsichtsrat  
 
Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Personen, die Mitglieder der Genossenschaft 
sein müssen und nicht gleichzeitig dem Vorstand angehören dürfen. Der Aufsichtsrat wird von 
der Generalversammlung gewählt. Zu seinen Aufgaben zählen die Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstandes, die Durchführung von Kontrollen und Revisionen, die 
Berichterstattung in der Generalversammlung sowie die Übernahme weiterer Aufgaben, wenn 
dies in der Satzung bestimmt wird. 
 
Vorsitzende des Aufsichtsrats sind:  
 
Paul Löneke (Aufsichtsratsvorsitzender) 
Burkhard Deppe (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) 
 
Die Stadt Marienmünster ist im Aufsichtsrat durch Bürgermeister Josef Suermann vertreten. 
 

9.6.3. Generalversammlung  
 
Die Generalversammlung ist das oberste Willensbildungsorgan der Genossenschaft. Jedes 
Mitglied hat auf der Generalversammlung eine Stimme, so weit nicht durch die Satzung ein 
Mehrstimmenrecht von bis zu drei Stimmen je Mitglied vorgesehen ist. Zu den Aufgaben der 
Generalversammlung gehört: Änderung der Satzung, Genehmigung des Jahresabschlusses 
und der Verteilung von Gewinn und Verlust, Amtsenthebungen von Mitgliedern des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Bestimmung 
über Auflösung oder Verschmelzung der Genossenschaft. 
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10. Energie für den Kreis Höxter eG 
 
Der Rat der Stadt Marienmünster beschloss in seiner Sitzung am 26.09.2012 der 
Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter eG“ beizutreten.  
 

10.1. Sitz der Gesellschaft 
 
37688 Beverungen, Weserstraße 10-12 
 

10.2. Gegenstand der Gesellschaft 
 
Gegenstand des Unternehmens ist  

 die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien,  

 der Absatz/Vermarktung der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder 
Wärme, 

 die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung 
einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie von 
Öffentlichkeitsarbeit, 

 gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für 
Mitglieder und Dritte, 

 Strom- und Energieverkauf an Mitglieder, 

 Handel mit allen Arten von Erneuerbaren Energien 
 

10.3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
 
Die Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung zum Erhalt des Wohlstandes unserer 
Gesellschaft. Vermeidung der Umweltzerstörung und -verschmutzung durch Abbau fossiler 
Energieträger und Vermeidung der Risiken der Kernenergie. Auch der Gang aus der 
wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten. Die 
dezentrale Energiegewinnung fördert die Wertschöpfung in der Region. Den Bürgerinnen und 
Bürgern wird es ermöglicht, sich direkt vor Ort in diesem Sinne zu engagieren.   
 

10.4. Grundkapital / Beteiligungsverhältnisse 
 
Die Haftung der Genossenschaftsmitglieder ist durch die Rechtsform der Genossenschaft in 
Höhe des Geschäftsanteils von 1.000 € begrenzt. Eine Nachschusspflicht ist durch Satzung 
ausgeschlossen. 
 

10.5. Finanzdaten 
 
Der Einfachheit halber wird auf die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen aus den 
Jahresabschlüssen verwiesen, die dem Unternehmensregister unter 
www.unternehmensregister.de entnommen werden können. 
 

10.6. Organe der Gesellschaft 
 

10.6.1. Vorstand  
 
Christian Haase, Leander Sasse 
 

10.6.2. Aufsichtsrat 
 

http://www.unternehmensregister.de/
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Der Aufsichtsrat besteht aus einem Mitarbeiter der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold 
eG, sowie jeweils einem Vertreter der Kommunen des Kreises Höxter und ggf. weiterer 
Personen. 
Die Stadt Marienmünster wird im Aufsichtsrat seit 11/2020 durch Bürgermeister Josef 
Suermann vertreten (bis 10/2020 Bürgermeister Robert Klocke). 
 

10.6.3. Generalversammlung und Beirat  
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11. d-NRW AöR 
 
Nach § 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ 
errichtete das Land Nordrhein-Westfalen zum 01.01.2017 die rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung „d-NRW AöR“. 
Der Rat der Stadt Marienmünster beschloss in seiner Sitzung am 26.10.2016 der d-NRW AöR 
beizutreten. 
 

11.1. Sitz der Gesellschaft 
 
44137 Dortmund, Rheinische Straße 1 
 

11.2. Gegenstand der Gesellschaft 
 
Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 
durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin 
der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft.  
Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere 
Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die 
Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.  
 

11.3. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
 
Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, 
andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. 
Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, 
erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. 
Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
nach § 21 EGovG NRW.  
 

11.4. Grundkapital / Beteiligungsverhältnisse 
 
Der Beitritt von Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden ist mit dem Einbringen eines 
Stammkapitals von jeweils 1.000 Euro verbunden. Laufende Kosten entstehen nicht. Das 
Stammkapital des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt 1 Million €. 
 

11.5. Finanzdaten 
 
Die Anstalt stellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf.  
 

11.6. Organe der Gesellschaft 
 
Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land-Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das 
für Inneres zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände 
des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beitreten. 
 
Das Unternehmen „d-NRW“ besteht aus den drei Gesellschaften 
 

 d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG, 

 d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft und 

 Public Konsortium d-NRW GbR. 
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Gegenstand der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft ist die Beteiligung als 
persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin (Komplementärin) an der d-NRW 
Besitz GmbH & Co. KG. Die Gesellschafterversammlung der d-NRW Besitz-GmbH 
Verwaltungsgesellschaft beschließt u. a. über alle Maßnahmen, die den Gesellschaftsvertrag 
der d-NRW Besitz-GmbH Co. KG berühren. Zur Geschäftsführung und Vertretung der d-NRW 
Besitz-GmbH & Co. KG ist nur die Komplementärin berechtigt und verpflichtet. Die 
Komplementärin darf keine anderen Geschäfte tätigen, als sie zur Geschäftsführung bei der 
d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG erforderlich sind. Der alleinige Gesellschaftszweck der Public 
Konsortium d-NRW GbR ist die Beteiligung als alleinige Kommanditistin an der d-NRW Besitz 
GmbH & Co. KG. Das Public Konsortium nimmt abgesehen von seiner 
Kommanditistenstellung nicht am Rechtsverkehr teil.  
Die d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG hat sich gemäß § 2a ihres Gesellschaftsvertrages in der 
Fassung des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2013 dem Public 
Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen unterworfen. Entsprechendes 
gilt für die d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft, deren alleiniger unmittelbarer 
Gesellschafter das Land NRW ist, die durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 
13.11.2013, notariell beurkundet am 14.10.2014, in § 2a ihres Gesellschaftsvertrages die 
Beachtung des PCGK NRW normiert hat. Die Public Konsortium d-NRW GbR hat sich mit 
Zustimmung der Konsorten zum Umlaufbeschlussverfahren vom 14.06.2013 per 
Satzungsänderung in § 2a zur Beachtung des PCGK NRW bekannt. 
 
Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat 
besteht aus 13 Mitgliedern sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern. Die sechs 
kommunalen Verwaltungsratsmitglieder werden durch die kommunalen Spitzenverbände und 
weitere sieben Mitglieder durch das Land NRW benannt. Die Bestellung der 
Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Landesregierung.  
 

11.6.1. Geschäftsführung 
 
d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG 
Nach dem Gesellschaftsvertrag der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG ist zu deren 
Geschäftsführung und Vertretung nur die Komplementärin – d-NRW Besitz-GmbH 
Verwaltungsgesellschaft berechtigt und verpflichtet. 
 
d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft (Komplementärin) 
Als Geschäftsführer ist Herr Dr. Roger Lienenkamp bestellt. Er vertritt die Gesellschaft 
gemeinsam mit Herrn Markus Both, der als Prokurist der Gesellschaft bestellt ist. Die 
Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen 
Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z. B. Geschäftsordnung, 
Arbeitsvertrag). 
 
Public Konsortium d-NRW GbR (Kommanditistin) 
Geschäftsführer des Public Konsortiums d-NRW GbR ist Herr Markus Both. 
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12. Westfalen-Weser Energie GmbH & Co.KG 
 
Der Rat der Stadt Marienmünster stimmte in seiner Sitzung am 07.09.2016 einer Beteiligung 
der Stadt Marienmünster an der Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG in Höhe von bis 
zu 0,32 % des Festkapitals vor der Kapitalerhöhung zu. Aktuell hält die Stadt Marienmünster 
über ihren Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Marienmünster einen Anteil von 0,293 Prozent 
an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.   
 

12.1. Sitz der Gesellschaft 
 
33102 Paderborn, Tegelweg 25 
 

12.2. Gegenstand der Gesellschaft 
 
Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG betreibt über seine Tochterunternehmen ein 
sicheres und effizientes Strom-, Erdgas- und Wassernetz für Industrie, Gewerbe, 
Landwirtschaft und Haushalte. 
 

12.3. Ziele der Beteiligung 
 
Gegenstand des Unternehmens sind, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung, 

- die Verwaltung der Komplementärin sowie von Beteiligungen an Unternehmen, 
die  in  den Bereichen Bezug, Transport und Verteilung von Strom, Gas, 
Wärme, Wasser, Abwasser, die Erzeugung  von  Strom und Wärme  sowie  
allen  dazugehörigen  versorgungswirtschaftlichen Aufgaben unmittelbar oder 
mittelbar in der Region Westfalen-Weser tätig sind, 

- die Verwaltung von Tochtergesellschaften, die auf dem Gebiet der 
Energieerzeugung, der Energie- und Wasserversorgung, der 
Abwasserwirtschaft, der Abfallentsorgung und des öffentlichen 
Personennahverkehrs in der Region Westfalen-Weser Dienstleistungen 
erbringen und 

- die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen 
Unternehmenskommunikation, Kommunalmanagement, Controlling, Recht, 
Finanzen, IT und Personal für Konzerngesellschaften. 

 

12.4. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
 
Die Beteiligung an einer Netzgesellschaft stellt eine gemeinwohlorientierte Betätigung dar. Der 
damit verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch 
Mitsprache bei der Netzertüchtigung dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die 
Energieversorgung der Bevölkerung ist damit ein wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge. 
Die Tochtergesellschaften Westfalen Weser Netz GmbH (WWN), Energieservice Westfalen 
Weser GmbH (ESW) und die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH (WWB) sind als regionale 
Dienstleister der kommunalen Daseinsvorsorge in Ostwestfalen-Lippe, Südniedersachen und 
im Weserbergland tätig. Neben dem Betrieb von regionalen Verteilnetzen für Strom und Gas, 
bietet die WWN Dienstleistungen in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Elektromobilität und 
Messstellenbetrieb an. Die Geschäftsfelder der ESW als Energiedienstleistungsunternehmen 
umfassen den Bau und  Betrieb von  Blockheizkraftwerken,  Kesselanlagen,  Biogasanlagen,  
Wind- und  Wasserkraftanlagen  sowie Photovoltaikanlagen  und den  Betrieb des Kraftwerkes 
Kirchlengern insbesondere  zur  Netzlastoptimierung sowie das Bilanzkreismanagement 
Strom. Die ESW verfügt unter anderem noch über ein umfangreiches Contracting-Angebot in 
den Bereichen Kälte-, unterbrechungsfreie Stromversorgungs-, Reinraum- und 
Druckluftanlagen. Auch zum Thema Energieeinsparung und kommunale 
Infrastrukturdienstleistungen steht die ESW den Kommunen, der Industrie und der 
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Wohnungswirtschaft als Ansprechpartner zur Verfügung. Mit der Beteiligung an der WWE soll 
gewährleistet werden, dass die Energieversorgung möglichst sicher, preisgünstig, 
verbraucherfreundlich, effizient und umweltverträglich ist. 
 
Außerdem wird durch die Beteiligung der kommunale Einfluss auf die Energiewende 
ermöglicht. Insgesamt steht die langfristig sichere und umweltfreundliche Versorgung zu 
bezahlbaren Preisen im Vordergrund. 
 

12.5. Grundkapital / Beteiligungsverhältnisse 
 
Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Westfalen Weser Energie 
Verwaltungsgesellschaft mbH. Kommanditisten der Gesellschaft sind: 
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12.6.  Wesentliche Beteiligungen der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG 
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12.7. Finanzdaten 
 

12.7.1. Bilanz 
 

 
 

 

12.7.2. Gewinn- und Verlustrechnung  
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12.7.3.  Wesentliche Leistungs- Finanzbeziehung 
 
Der handelsrechtliche Beteiligungsertrag der Stadt Marienmünster im Geschäftsjahr 2020 bei 
der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beträgt 129.194,83 Euro. 
 
 

12.8. Zusammensetzung der Organe 
 

12.8.1. Gesellschafterversammlung 
 
Die Komplementärin beruft die Gesellschafterversammlung ein, wenn Beschlüsse zu fassen 
sind oder die Einberufung aus einem sonstigen Grund im Interesse der Gesellschaft liegt. Das 
Stimmrecht der Kommanditisten richtet sich nach deren Anteil am Festkapital. Je 1,00 Euro 
Festkapital gewähren eine Stimme.  Die Stimmrechte sind einheitlich auszuüben. Beschlüsse 
werden mit einer Mehrheit von 75 Prozent gefasst. 
 
Mitglied der Stadt Marienmünster: 
Josef Suermann (Stellvertreter: Elmar Meyer) 
 

12.8.2. Geschäftsführung 
 
Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die Komplementärin „Westfalen Weser Energie  
Verwaltungsgesellschaft mbH“, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Stephan Nahrath 
berufen. 
 

12.8.3. Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat bestand im Jahr 2020 aus insgesamt 21 Mitgliedern, einschließlich eines 
Aufsichtsratsvorsitzenden und zwei Stellvertretern (Präsidium des Aufsichtsrates). Die 
Mitglieder setzen sich aus sieben sonstigen Vertretern und 14 Vertretern der Anteilseigner 
zusammen, wovon ein Sitz auf die Anteilseigner im Kreis Höxter entfällt. 
 
Mitglied der Stadt Marienmünster: 
Bis 11/2020: Robert Klocke (Stellvertreter Josef Suermann) 
Ab 11/2020: Josef Suermann (Stellvertreter Elmar Meyer) 

12.8.4. Fachbeirat 
 
Der Fachbeirat berät den Aufsichtsrat und bereitet dessen Beschlüsse vor. Der Fachbeirat 
besteht aus dem Präsidium des Aufsichtsrates sowie sieben externen Sachverständigen. 
 

12.8.5. Kommanditistenversammlung 
 
Die Kommanditistenversammlung beschließt über alle der Gesellschafterversammlung der 
Komplementärin zugewiesenen Angelegenheiten. 
 
Mitglied der Stadt Marienmünster: 
Bis 10/2020: Robert Klocke (Stellvertreter Josef Suermann) 
Ab 11/2020: Josef Suermann (Stellvertreter Elmar Meyer) 
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13. Klärschlammverwertung OWL 
 
Die Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV OWL) hat am Montag, den 22.06.2020 mit 47 
Gesellschaftern ihre Gründungsversammlung in Bielefeld durchgeführt. Die Gesellschafter 
vertreten 78 Gemeinden, Städte, Kreise sowie Wasser- und Zweckverbände. 
 

13.1. Sitz der Gesellschaft 
 
33609 Bielefeld, Eckendorfer Str. 57 
 

13.2. Gegenstand der Gesellschaft 
 
Gegenstände des Unternehmens sind der Transport von Klärschlamm, die thermische  
Entsorgung von Klärschlamm, die Planung, Errichtung und der Betrieb einer  
Klärschlammverbrennungsanlage, die Erzeugung, Verwertung, Vermarktung und der  
Verkauf der bei der Klärschlammverbrennung gewonnenen Energien, die Deponierung  
und Entsorgung der bei der Verbrennung anfallenden Reststoffe, das Recyceln des  
Phosphors aus der Klärschlammasche und dessen Verwertung und Vermarktung und  
Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Klärschlammentsorgung sowie die damit im  
Zusammenhang stehenden Aufgaben der Abfallentsorgung. 
 

13.3. Ziele der Beteiligung 
 
Ziel ist die zukünftige Gewährleistung einer kostenadäquaten Entsorgungssicherheit des in 
den Kläranlagen der Stadt Marienmünster anfallenden Klärschlammes. 
 

13.4. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
 
Öffentlicher Zweck ist die Verwertung und Entsorgung der bei der Abwasserentsorgung  
und -aufbereitung anfallenden Abfälle. 
 

13.5. Grundkapital / Beteiligungsverhältnisse 
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13.6. Finanzdaten 
 

13.6.1. Bilanz 
 

 
 

 

13.6.2. Gewinn- und Verlustrechnung  
 

 
 

13.7. Zusammensetzung der Organe 
 

13.7.1. Gesellschafterversammlung 
 
Mitglied der Stadt Marienmünster ist Bürgermeister Josef Suermann (Stellvertreter: Klaus 
Hasenbein) 
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13.7.2. Geschäftsführung 
 
Bökemeier, Sven  
Kleikemper, Georg  
Koppmann, Mirco 
 

13.7.3. Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat bestand im Jahr 2020 aus insgesamt 12 Mitgliedern, einschließlich eines 
Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Stellvertreter.  
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14. ITEBO e.G. 
 
Die Stadt Marienmünster hält einen Genossenschaftsanteil von 1.000,00 Eiuro. 
Aufgrund der untergeordneten Bedeutung kann auf weitere Erläuterungen verzichtet werden. 
 

14.1. Sitz der Gesellschaft 
 
49074 Osnabrück, Dielingerstraße 39-40  
 
 


